
Seite 1

Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bw-10-333/23

Aktenzeichen:

Amt: Ordnung und Soziales zu behandeln in:

Datum: 26.09.2023 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Erhöhung der Mittel für die Vergabe von Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine
und Interessengruppen (Antrag der Fraktion Links-Grün)   
Kurzinfo zum Beschluss    

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten: 8.000,00 Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung: 8.000,00 

Veranschlagung: voraussichtlich Ja mit 5.100,00 

Produktkonto: 28100 531800 FinanzH: ErgebnisH: 2024
derzeit noch keine verbindlichen Zahlen, da die Hh-Planung erst angelaufen ist.

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 11.10.2023

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bw-10-333/23

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkwalde beschließt, die Zuwendungen und Zuschüsse an
Vereine und Interessengruppen ab 2024 auf jährlich 8.000  zu erhöhen.
Davon werden 2.500  zweckgebunden für das Borkwalder Sommer- und Kinderfest bzw.
das Borkwalder Feuerwehrfest bereitgestellt.   

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Seit vielen Jahren engagieren sich Borkwalder Vereine und Interessengruppen mit
Veranstaltungen und Projekten für unseren Ort und tragen so zu einer sinnvollen,
interessanten und vielseitigen Freizeitgestaltung sowie zum kulturellen Zusammenleben der
Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde bei.
Für diese Arbeit stellt die Gemeinde aus dem Haushalt im Rahmen ihrer finanziellen
Leistungskraft Fördermittel bereit. Diese Fördersumme betrug bisher jährlich 5.100 .
Schon in den letzten beiden Jahren reichte diese Summe nicht mehr aus, um den Vereinen
entsprechend ihrer Anträge finanzielle Unterstützung zu geben.
Neue Herausforderungen entstehen mit dem Zuzug von ca. 500 neuen Einwohnerinnen und
Einwohnern in den letzten 3 Jahren, die am gesellschaftlichen Leben im Ort teilhaben sollen
und wollen. Der neue Gemeindesaal wird uns zukünftig viel mehr Möglichkeiten als bisher
bieten, die vielfältigsten Veranstaltungen für und mit den Bürgerinnen und Bürgern
durchzuführen und so das Zusammenleben in der örtlichen Gemeinschaft zu unterstützen.
Für all das wird Geld gebraucht, das die Vereine und Interessengruppen nicht allein
aufbringen können.

 Die jährlichen Sommerfeste, die abwechselnd vom Kulturverein Zauche e.V. und vom
Borkwalder Feuerwehrverein e.V. durchgeführt, sind besondere Höhepunkte im
gesellschaftlichen Leben unseres Ortes. Für diese sollen zukünftig zweckgebunden jährlich
2.500  zur Verfügung gestellt werden.

Die Finanzierung erfolgt aus den der Gemeinde zufließenden Steuereinnahmen aufgrund
der zugenommenen Anzahl der Steuerzahlerinnen und -zahler.

Anmerkung der Verwaltung:
Die Gemeinde Borkwalde verfolgt große ambitionierte Vorhaben. Diese drücken empfindlich
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auf den Haushalt, welcher mindestens bis 2030 nicht ausgeglichen dargestellt werden kann.
Aus diesem Grund wird die jährliche Erhöhung um 2.900,00  als sehr bedenklich
angesehen. Zudem kann derzeit noch nicht vollständig beurteilt werden, wie sich
- die Bewirtschaftung der neuen Kita
- die Bewirtschaftung des Gemeindesaals
- der dringend erforderliche Ausbau und die Unterhaltung der Straßen und
Straßenbeleuchtung  sowie
- die Umlageverpflichtung gegenüber anderen Gemeinden für Schulen und Kita
auf den kommunalen Haushalt auswirken.
Insbesondere durch den Ausbau/ Erweiterung der Grundschule in Borkheide bzw. durch die
Interimslösung ab dem Schuljahr 2024/2025 werden die Umlageverpflichtungen darüber
hinaus erheblich steigen.

Das freiwillige HSK fordert zum sparsamen Umgang mit den öffentlichen Mitteln auf.
Bei den Zuwendungen und Zuschüssen für Vereine und Interessengruppen handelt es sich
um freiwillige Leistungen der Gemeinde. Diese hat aber primär sicherzustellen, dass die
pflichtigen Aufgaben erfüllt und aus dem Haushalt getragen werden können.

Vorschlag der Verwaltung:
Es ergeht daher der Vorschlag, den Beschlussentwurf gemeinsam mit der
Haushaltsplanung zu betrachten und bis dahin zurückzustellen.  


